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Erwagungen:
.
1. Am 20. Juli 2022 erstattete A. (nachfolgend: Beschwerdeflhrer) Straf-
anzeige gegen B. (nachfolgend: Beschwerdegegner 1) sowie gegen dessen
Ehefrau, C. (separates Verfahren), wegen Notigung, versuchter Notigung

sowie Betrugs. Vom 9. Oktober 2022 bis 7. Juni 2023 reichte der Beschwerdeflh-
rer sodann zahlreiche weitere Strafanzeigen gegen den Beschwerdegegner 1
(sowie teilweise gegen dessen Ehefrau) wegen Betrugs, Nétigung, tbler Nachre-
de, Beschimpfung, Hausfriedensbruchs sowie Verletzung des Geheim- und Pri-
vatbereichs durch Aufnahmegerate ein. Konkret soll der Beschwerdegegner 1
wahrend Gerichtsverhandlungen bzw. Einvernahmen unwahre Aussagen Uber
den Beschwerdefiihrer gemacht sowie weitere ehrverletzende Ausserungen zum
Nachteil des Beschwerdefuhrers getatigt haben (Urk. 9/1, Strafanzeige vom

9. Oktober 2022; Urk. 9/2+3; Urk. 9/12). Gegenuber (ehemaligen) Nachbarn des
Beschwerdefuhrers sowie gegenuber D._ bzw. gegenuber der neuen Ver-
mieterin des Beschwerdeflihrers habe der Beschwerdegegner 1 ebenfalls unwah-
re Ausserungen Uber den Beschwerdefiihrer gemacht (Urk. 9/11; Urk. 9/14). Er
habe sodann ohne Einwilligung des Beschwerdeflhrers anlasslich der Woh-
nungsubergabe sowie zu einem spateren Zeitpunkt Ton- und/oder Bildaufnahmen
in dessen Wohnung aufgenommen (Urk. 9/4; Urk. 9/13). Weiter habe er (versuch-
te) Notigungen begangen, indem er dem Beschwerdefuhrer "negative Auswirkun-
gen" in Aussicht gestellt habe (Kindigung und Strafanzeige bei Nichtbehebung
der Verstopfung des WCs des Beschwerdefuhrers [Urk. 9/6] bzw. Nichtrickzug
einer Klage und damit verbundene Kostenauflage zu Lasten des Beschwerdefiih-
rers durch das Gericht, wenn dieser den Betrag von Fr. 240.— fur Kosten und
Aufwendungen des Beschwerdegegners 1 im Zusammenhang mit einer zivilrecht-
lichen Streitigkeit zwischen den Parteien nicht bezahle [Urk. 9/10]). Schliesslich
habe sich der Beschwerdegegner 1 einmal auf dem Balkon der Wohnung des Be-

schwerdefuhrers aufgehalten und dort Fotos gemacht (Urk. 9/9).

2.  Der Beschwerdefuhrer wohnte von Anfang Februar 2021 bis 4. Mai 2023
(vgl. Urk. 9/6 S. 2; Urk. 9/14, "Schlussrechnung - Mietverhaltnis E. -



strasse ..., F.__ "vom 22. Mai 2023) in der LiegenschaftanderE. -
strasse ...inF.___ . Beim Beschwerdegegner 1 handelt es sich um den Eigen-
tumer der Wohnung. Wahrend des Mietverhaltnisses kam es immer wieder zu
Problemen zwischen dem Beschwerdeflhrer und seinen Nachbarn sowie seinem
Vermieter (Beschwerdegegner 1). Seit November 2021 sind bei der Kantonspoli-
zei Zurich nebst den Strafanzeigen des Beschwerdefuhrers gegen Nachbarn und
den Beschwerdegegner 1 auch zahlreiche Strafanzeigen von diesen (seinen
Nachbarn und dem Beschwerdegegner 1) gegen den Beschwerdefuhrer einge-
gangen (vgl. Urk. 9/7 S. 1; Urk. 9/1 S. 3).

3. Mit Verfugung vom 5. Juli 2023 nahm die Staatsanwaltschaft eine
Untersuchung nicht an die Hand (Urk. 3 = Urk. 9/16). Dagegen erhob der Be-
schwerdefuhrer mit Eingabe vom 16. Juli 2023 samt Beilagen fristgerecht (vgl.
Urk. 9/20) Beschwerde bei der hiesigen Kammer und beantragte sinngemass die
Aufhebung der angefochtenen Verflugung. Weiter beantragte er, die Staatsan-
waltschaft sei anzuweisen, weitere Einvernahmen und Ermittlungen durchzufuh-
ren. Es sei sodann festzustellen, dass "Rechtsverweigerun-
gen/Rechtsverletzungen" erfolgt seien und dass das Beschleunigungsverbot ver-
letzt worden sei (Urk. 2 S. 6). Im Eventualantrag erklarte der Beschwerdefuhrer
sodann, keine Beschwerde in Bezug auf einzelne Strafanzeigen erheben zu wol-
len (Urk. 2 S. 6 f.). In prozessualer Hinsicht beantragte der Beschwerdefuhrer un-
ter anderem, es seien auch die Akten der durch die Staatsanwaltschaft Zirich-
Limmat (Staatsanwalt Nicolas Ruppen) gegen ihn, den Beschwerdefuhrer, gefuhr-
ten Strafuntersuchung beizuziehen und es sei jene Strafuntersuchung bis zur Er-
ledigung der vorliegenden Beschwerde zu sistieren. Des Weiteren beantragte der
Beschwerdefuhrer, es sei ihm Akteneinsicht zu gewahren und eine Nachfrist zur
allfalligen Erganzung der Beschwerdeschrift anzusetzen (Urk. 2 S. 6). Am 27. Juli
2023 reichte der Beschwerdefuhrer unaufgefordert eine Ergénzung zu seiner Be-

schwerdeschrift ein (Urk. 7).

4. Die Untersuchungsakten wurden beigezogen (Urk. 9). Mit Verfiugung vom
17. August 2023 wurde das Gesuch des Beschwerdeflihrers um Sistierung der

gegen ihn selbst gefuhrten Strafuntersuchung abgewiesen. Gleichzeitig wurde



dem Beschwerdeflihrer die beantragte Akteneinsicht gewahrt. Dem Beschwerde-
fuhrer wurde sodann eine Nachfrist angesetzt, um zu erklaren, in Bezug auf wel-
che Strafanzeigen er Beschwerde gegen die Nichtanhandnahmeverfigung erhe-
be und es wurde ihm Frist zur Leistung einer Prozesskaution in Hohe von

Fr. 2'500.— angesetzt (Urk. 13). Daraufhin erklarte der Beschwerdeflhrer mit Ein-
gabe vom 28. August 2023, dass sich seine Beschwerde lediglich auf seine Straf-
anzeigen Nr. 2, 3,4, 5,7, 8,9, 11, 13, 14 und 15 beziehe (zur Auflistung aller ein-
gereichten Strafanzeigen mit Nummerierung durch den Beschwerdefuhrer siehe
Urk. 2 S. 3; Urk. 15). Mit Eingabe vom 12. September 2023 ersuchte der Be-
schwerdefuhrer sodann um unentgeltliche Rechtspflege (Urk. 17; Urk. 18,

Urk. 19/1-5). Mit Verfugung vom 14. September 2023 wurde dem Beschwerdefih-
rer die Frist zur Leistung einer Prozesskaution einstweilen abgenommen

(Urk. 21).

5. Da sich — wie die nachfolgenden Erwagungen zeigen werden — die Be-
schwerde als offensichtlich unbegrundet erweist, ergeht der Entscheid ohne Ein-
holung von Stellungnahmen (Art. 390 Abs. 2 StPO). Auf den vom Beschwerdefih-
rer beantragten Beizug der Akten der durch die Staatsanwaltschaft Zurich-Limmat
gegen ihn, den Beschwerdefuhrer, gefuhrten Strafuntersuchung (vgl. Urk. 2 S. 6)

ist aus den nachfolgend darzulegenden Grinden zu verzichten.

6. Infolge Neukonstituierung der Kammer per 1. Januar 2024 wird vorliegender
Entscheid zwar durch die urspriinglich angekindigte Gerichtsbesetzung jedoch

teilweise in anderer Funktion gefallt.



1. Angefochten ist eine Nichtanhandnahmeverfugung der Staatsanwaltschaft.
Dagegen ist die Beschwerde beim Obergericht zulassig (Art. 393 Abs. 1 lit. a
StPO und § 49 GOG). Die weiteren Eintretensvoraussetzungen geben zu keinen

Bemerkungen Anlass, weshalb auf die Beschwerde einzutreten ist.

2.

2.1. Die Staatsanwaltschaft erwog in der angefochtenen Verfliigung, dass aus-
nahmslos allen Strafanzeigen des Beschwerdeflihrers das Mietverhaltnis zwi-
schen diesem und dem Beschwerdegegner 1 zugrunde liege und dass diese aus-
nahmslos Sachverhalte aus diesem Mitverhaltnis betrafen, welche zwischen den
Parteien strittig seien. Das Strafrecht sei als ultima ratio konzipiert. Es kénne und
solle nicht jedes zivilrechtlich relevante, allenfalls fragwirdige Verhalten auch
strafrechtlich untersucht oder gar geahndet werden. Zivilrechtliche Streitigkeiten
seien grundsatzlich auf den Zivilweg zu verweisen. Das Strafrecht solle nur grei-
fen, wenn die Verfehlungen deutlich Uber einfache zivilrechtliche Pflichtwidrigkei-
ten oder Rechtsverstosse hinausgingen oder wo mit dem Zivilrecht allein der
Rechtsfrieden nicht wiederhergestellt werden konne. Vorliegend sei von einer rein
zivilrechtlichen Angelegenheit zwischen den Parteien auszugehen. Die Voraus-
setzungen fur die Eréffnung einer Strafuntersuchung gegen den Beschwerdegeg-
ner 1 wegen Noétigung etc. sei bei keinem der angezeigten Sachverhalte gegeben.

Die Strafuntersuchung sei daher nicht anhand zu nehmen (Urk. 3 S. 2 f.).

2.2. Der Beschwerdefuhrer rugt in seiner Beschwerdeschrift zunachst eine Ver-
letzung des rechtlichen Gehors, da die Begrindung der angefochtenen Verfligung
lediglich pauschal gehalten sei und lediglich zwei Seiten flr die von ihm erhobe-
nen 15 Strafanzeigen umfasse. Damit sei offensichtlich keine geniigende Begrin-
dung gegeben. Es habe ausserdem lediglich eine einzige Einvernahme des Be-
schwerdegegners 1 betreffend Strafanzeige Nummer 1 (diese Strafanzeige ist wie
bereits erwahnt nicht Gegenstand des Beschwerdeverfahrens; siehe vorstehend
Ziff. 1.4) im September 2022 stattgefunden. Danach sei, abgesehen von einer er-
folglosen Vergleichsverhandlung mit Staatsanwaltin Kocher, nichts passiert. Der

Beschwerdegegner 1 sei insbesondere nie dazu befragt worden, ob er unerlaubt



Fotos und Videos aufgenommen habe, ob er auf dem Balkon des Beschwerde-
fuhrers gewesen sei und ob er die vom Beschwerdefuhrer angezeigten Aussagen
gemacht habe. Bei 14 von 15 Strafanzeigen seien keine Ermittlungen durchge-
fuhrt worden und diese Strafanzeigen seien bis zum Erlass der Nichtanhandnah-
meverfligung fast ein Jahr lang liegen geblieben. Dies stelle eine Rechtsverweige-
rung dar. Betreffend die Vorwurfe der Ehrverletzungsdelikte habe der Beschwer-
defuhrer Schriftsticke eingereicht. Die Staatsanwaltschaft habe diese jedoch
nicht berticksichtigt. Betreffend die Strafanzeige Nummer 8 (Vorwurf der Nétigung
betr. ein Schreiben des Beschwerdegegners 1 vom 9. Februar 2023, vgl.

Urk. 9/10 letzte Seite) habe das Obergericht des Kantons Zurich in einem Ent-
scheid "bestatigt", dass der Beschwerdegegner 1 den Beschwerdefuhrer gendtigt
habe, ihm Fr. 240.— zu bezahlen. Die Staatsanwaltschaft sei daher anzuweisen,

weitere Einvernahmen und Ermittlungen durchzufthren (Urk. 2 S. 1 ff.).

3.

3.1. Wie bereits ausgefuhrt, rugt der Beschwerdefuhrer zunachst eine Verletzung
des rechtlichen Gehdrs resp. der Begrindungspflicht. Der Anspruch auf rechtli-
ches Gehor verlangt, dass die Behorde die Vorbringen des vom Entscheid in sei-
ner Rechtsstellung Betroffenen tatsachlich hort, pruft und in der Entscheidfindung
bericksichtigt, woraus die Verpflichtung der Behorde folgt, ihren Entscheid zu be-
grunden. Dabei ist es aber nicht erforderlich, dass sie sich in ihrer Begriindung mit
allen Parteistandpunkten einlasslich auseinandersetzt und jedes einzelne Vor-
bringen ausdrucklich widerlegt. Vielmehr kann sie sich auf die wesentlichen Punk-
te beschranken. Die Begrindung muss so abgefasst sein, dass sich der Betroffe-
ne uber die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller
Kenntnis der Sache an die hohere Instanz weiterziehen kann. In diesem Sinne
mussen wenigstens kurz die Uberlegungen genannt werden, von denen sich die
Behorde hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stutzt (BGE 148 11l 30

E. 3.1; 143 lll 65 E. 5.2; Urteil des Bundesgerichts 6B_321/2023 vom 16. Juni
2023 E. 2.2.1).

3.2. Vorliegend hat die Staatsanwaltschaft nachvollziehbar begriindet, warum die

Voraussetzungen fur die Eréffnung einer Strafuntersuchung gegen den Be-



schwerdegegner 1 bei den vom Beschwerdeflihrer angezeigten Sachverhalten
aus ihrer Sicht nicht gegeben sind, auch wenn sie in ihrer Begrindung nicht auf
jeden angezeigten Sachverhalt separat eingegangen ist. Der Umstand, dass die
Staatsanwaltschaft der Argumentation des Beschwerdeflhrers nicht gefolgt ist,
verletzt dessen Anspruch auf rechtliches Gehdr nicht (vgl. Urteil des Bundesge-
richts 1B_450/2022 vom 30. Mai 2023 E. 5.6).

3.3. Soweit der Beschwerdefuhrer sodann vorbringt, es liege eine Rechtsverwei-
gerung vor, da bei 14 von 15 seiner Strafanzeigen keine Ermittlungen durchge-
fuhrt worden seien, ist dem entgegenzuhalten, dass die Staatsanwaltschaft die
Strafanzeigen des Beschwerdeflhrers durch den Erlass der Nichtanhandnahme-
verfugung vom 5. Juli 2023 behandelt hat. Das Einreichen einer Strafanzeige be-
grundet keinen Anspruch auf Eréffnung einer Untersuchung und Durchfiihrung ei-
nes Strafverfahrens. Eine Strafuntersuchung ist nur zu eréffnen, wenn die Vo-

raussetzungen dazu erfullt sind. Eine Rechtsverweigerung liegt somit nicht vor.

3.4. Der Beschwerdefuhrer ragt sodann eine Verletzung des Beschleunigungs-
gebots (vgl. Urk. 2 S. 6; vgl. auch Urk. 15 S. 3). Das sogenannte Beschleuni-
gungsgebot ergibt sich aus Art. 29 Abs. 1 BV, Art. 6 Ziff. 1 EMRK sowie Art. 5
StPO. Was als angemessene Verfahrensdauer betrachtet werden kann, ist im
Einzelfall vor dem Hintergrund des Anspruchs auf ein gerechtes Verfahren unter
Beachtung der spezifischen Sachverhalts- und Verfahrensverhaltnisse zu be-
stimmen. Dabei ist insbesondere auf die Schwierigkeit und Dringlichkeit der Sa-
che sowie auf das Verhalten von Behdrden und Parteien abzustellen. Anspruch
auf Verfahrensbeschleunigung haben primar beschuldigte Personen, in etwas ge-
ringerem Mass jedoch auch die ubrigen Verfahrensbeteiligten wie die Privatkla-
gerschaft (Urteile des Bundesgerichts 1B_527/2021 vom 16. Dezember 2021

E. 3.1 und 6B_1014/2016 vom 24. Marz 2017 E. 1.3.1).

3.5. Die vorliegenden Akten weisen keine Lucke im Sinne eines Verfahrensstill-
standes auf. Nach der ersten Strafanzeige des Beschwerdeflhrers vom 20. Juli
2022 wurde der Beschwerdeflhrer am 2. August 2022 und der Beschwerdegeg-
ner 1 und dessen Ehefrau je am 16. September 2022 polizeilich einvernommen.
Vom 9. Oktober 2022 bis 7. Juni 2023 reichte der Beschwerdeflhrer sodann zahl-



reiche weitere Strafanzeigen gegen den Beschwerdegegner 1 ein (vgl. Auflistung
in Urk. 2 S. 3). Am 16. Dezember 2022, 16. Januar 2023, 13. April 2023 und

11. Mai 2023 wurden weitere polizeiliche Einvernahmen mit dem Beschwerdeflh-
rer zu den neu erstatteten Strafanzeigen durchgefuhrt. Durch seine zahlreichen
Strafanzeigen hat der Beschwerdeflihrer den aus seiner Sicht relevanten Sach-
verhalt immer weiter ausgedehnt. Es ist nicht zu beanstanden, wenn die Staats-
anwaltschaft die Strafanzeigen gegen den Beschwerdegegner 1 (und teilweise
auch gegen dessen Ehefrau) zunachst gesammelt und zusammengestellt hat. Je
mehr Eingaben der Beschwerdeflihrer den Strafverfolgungsbehérden zukommen
lasst, desto langer dauert die Bearbeitung seiner Anliegen. Hinzu kommt, dass
der Beschwerdefuhrer teilweise selbst Verzégerungen verursachte, indem er
mehrfach die angesetzten Einvernahmetermine absagte, mit der Begriindung, es
wurden noch Termine beim Friedensrichter anstehen und dadurch konnten allen-
falls einige Strafanzeigen hinfallig werden (siehe etwa Urk. 9/6, Polizeirapport
vom 20. Februar 2023 S. 2). Unter den gegebenen Umstanden ist der Staatsan-
waltschaft keine Verzégerung des Verfahrens vorzuwerfen. Ein Verstoss gegen

das Beschleunigungsgebot liegt nicht vor.

4. Gemass Art. 309 Abs. 1 lit. a StPO eroffnet die Staatsanwaltschaft eine
Strafuntersuchung, wenn sich aus den Informationen und Berichten der Polizei,
aus der Strafanzeige oder aus ihren eigenen Feststellungen ein hinreichender
Tatverdacht ergibt. Nach Abs. 4 derselben Bestimmung verzichtet sie auf die Er-
offnung einer Untersuchung, wenn sie sofort eine Nichtanhandnahmeverfugung
oder einen Strafbefehl erlasst. Gemass Art. 310 Abs. 1 StPO verflgt die Staats-
anwaltschaft die Nichtanhandnahme, sobald aufgrund der Strafanzeige oder des
Polizeirapports feststeht, dass die fraglichen Straftatbestande oder die Prozess-
voraussetzungen eindeutig nicht erflillt sind (lit. a) oder wenn Verfahrenshinder-
nisse bestehen (lit. b). Ein Strafverfahren kann mithin in sachverhaltsmassig und
rechtlich klaren Fallen gemass Art. 310 Abs. 1 StPO durch Nichtanhandnahme er-
ledigt werden. Dies ist der Fall bei offensichtlicher Straflosigkeit, wenn der Sach-
verhalt mit Sicherheit nicht unter einen Straftatbestand fallt oder bei eindeutig feh-
lenden Prozessvoraussetzungen. Ein Straftatbestand gilt nur dann als eindeutig

nicht erfullt, wenn kein zureichender Verdacht auf eine strafbare Handlung be-



steht oder sich der zu Beginn der Strafverfolgung gegebene Anfangsverdacht
vollstandig entkraftet hat. Ergibt sich indes aus den Informationen und Berichten
der Polizei, aus der Strafanzeige oder aus den eigenen Feststellungen der
Staatsanwaltschaft ein hinreichender Tatverdacht, so eroffnet sie eine Untersu-
chung (Art. 309 Abs. 1 lit. a StPO). Die zur Eréffnung einer Strafuntersuchung er-
forderlichen tatsachlichen Hinweise auf eine strafbare Handlung missen aller-
dings erheblich und konkreter Natur sein. Blosse Geruchte oder Vermutungen
genugen nicht. Der Anfangsverdacht muss auf einer plausiblen Tatsachengrund-
lage beruhen, aus welcher sich die konkrete Moglichkeit der Begehung einer
Straftat ergibt. Der Grundsatz "in dubio pro duriore" gelangt erst dann zur Anwen-
dung, wenn gestutzt auf die Aktenlage zweifelhaft ist, ob ein hinreichender Tat-
verdacht erhartet ist, der eine Anklage rechtfertigt bzw. eine Verurteilung wahr-
scheinlich macht. Im Zweifelsfall, wenn die Nichtanhandnahmegriinde nicht mit
absoluter Sicherheit gegeben sind, muss das Verfahren eroffnet werden. Die
Strafverfolgungsbehoérde und die Beschwerdeinstanz verfligen in diesem Rahmen
Uber einen gewissen Ermessensspielraum (Urteil des Bundesgerichts

6B _654/2022 vom 22. Februar 2023 E. 2.1 mit Hinweisen).

5. Den Strafanzeigen des Beschwerdefuhrers, welche Gegenstand des vorlie-

genden Beschwerdeverfahrens bilden (siehe vorstehend Ziff. 1.4), lassen sich die

Straftatbestande der (versuchten) Notigung (Urk. 9/6; Urk. 9/10), der Ublen Nach-

rede, der Verleumdung und der Beschimpfung (Urk. 9/2; Urk. 9/3; Urk. 9/11;

Urk. 9/12; Urk. 9/14), des Hausfriedensbruchs (Urk. 9/9) sowie der Verletzung des
Geheim- oder Privatbereichs durch Aufnahmegerate (Urk. 9/4; Urk. 9/9; Urk. 9/13)

entnehmen. Darauf ist im Folgenden naher einzugehen.

6.

6.1. Der Notigung nach Art. 181 StGB macht sich schuldig, wer jemanden durch
Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschrankung
seiner Handlungsfreiheit notigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Das
Gesetz schutzt nicht jegliche Freiheit der Willensbildung und Willensbetatigung
einer Person. Strafbar ist nur eine unzulassige Freiheitsbeschrankung. Droht ei-

ner dem andern zulassige, nachteilige Handlungen an, so liegt darin keine unzu-
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Iassige Freiheitsbeschrankung des andern, weil jener sich die Verwirklichung die-
ser fur ihn "ernstlichen Nachteile" gefallen lassen muss (beispielsweise Drohung
mit einer vertragskonformen Kindigung oder mit einer begrindeten Strafanzeige;
vgl. DELNON/RUDY, in: Niggli/Wiprachtiger [Hrsg.], BSK Strafrecht, 4. Aufl., Basel
2019, N 8 zu Art. 181 StGB). Unrechtmassig ist die Notigung, wenn das Mittel o-
der der Zweck unerlaubt ist, wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richti-
gen Verhaltnis steht oder wenn die Verknupfung zwischen einem an sich zulassi-
gen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbrauchlich oder sittenwidrig ist
(BGE 137 IV 326 E. 3.3.1; BGE 141 1V 437 E. 3.2.1).

6.2. Die Drohung mit einer Strafanzeige wegen Sachbeschadigung bzw. mit ei-
ner Kindigung der Wohnung (bei Nichtbeseitigung der Verstopfung des WCs der
Wohnung des Beschwerdefuhrers innert 24 Stunden; vgl. Urk. 9/6, Strafanzeige
vom 19. Februar 2023) ist grundsatzlich geeignet, die Willensbildung und -
betatigung einer besonnenen Person einzuschranken und stellt somit einen ernst-
lichen Nachteil im Sinne von Art. 181 StGB dar. Es handelt sich jedoch grundsatz-
lich (soweit begriindet) um zulassige, nachteilige Handlungen. Vorliegend besteht
offenkundig ein Sachzusammenhang zwischen der gestellten Forderung und den
angedrohten Handlungen. In Bezug auf die angezeigte Drohung des Beschwer-
degegners 1, eine von ihm eingereichte negative Feststellungsklage (trotz Ruck-
zugs samtlicher Betreibungen durch den Beschwerdefuhrer) nicht zurlickzuzie-
hen, und damit den Entscheid Uber die Kosten- und Entschadigungsfolgen dem
Gericht zu Uberlassen, falls der Beschwerdefuhrer dem Beschwerdegegner 1
nicht Fr. 240.— fur aufgelaufene Kosten (Prozesskosten, Zeitaufwand, Porto) be-
zahle (vgl. Urk. 9/10, Strafanzeige vom 19. Februar 2023), ist Folgendes festzu-
halten: Es ist zulassig, eine Klage trotz Gegenstandslosigkeit des Verfahrens
nicht zurtickzuziehen, sondern den Entscheid uber die Kosten- und Entschadi-
gungsfolgen dem Gericht zu Uberlassen. Zulassig ist grundsatzlich auch der Hin-
weis an den Beschwerdefuhrer, dass bei diesem Vorgehen héhere Kosten (als
der vom Beschwerdegegner 1 geforderte Kostenersatz in der Hohe von Fr. 240.-)
auf diesen zukommen kénnten. Auch hier besteht sodann ein Sachzusammen-
hang zwischen Mittel und Zweck. Inwiefern die beiden angezeigten Drohungen

dennoch zu einer unzulassigen Freiheitsbeschrankung beim Beschwerdefuhrer
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gefuhrt haben sollen, hat dieser nicht dargelegt und ist nicht ersichtlich. Damit be-

steht kein hinreichender Anfangsverdacht auf eine (versuchte) Notigung.

7.

7.1. Der Ublen Nachrede macht sich schuldig, wer jemanden bei einem andern
eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, sei-
nen Ruf zu schadigen, beschuldigt oder verdachtigt oder wer eine solche Be-
schuldigung oder Verdachtigung weiterverbreitet (Art. 173 Ziff. 1 StGB). Vorbehal-
ten bleibt der Wahrheitsbeweis (Art. 173 Ziff. 2 StGB). Wer eine rufschadigende
Beschuldigung oder Verdachtigung wider besseres Wissen gegenuber einem an-
dern aussert oder wider besseres Wissen weiterverbreitet, macht sich wegen Ver-
leumdung strafbar (Art. 174 Ziff. 1 StGB). Wegen Beschimpfung im Sinne von

Art. 177 StGB ist strafbar, wer jemanden in anderer Weise als durch ble Nachre-
de oder Verleumdung in seiner Ehre angreift, namentlich durch eine Tatsachen-
behauptung gegenuber dem Verletzten oder mit einem Werturteil gegenuber Drrit-

ten oder gegenuber dem Verletzten.

Die Ehrverletzungstatbestande gemass Art. 173 ff. StGB schutzen den Ruf, ein
ehrbarer Mensch zu sein, das heisst, sich so zu benehmen, wie nach allgemeiner
Anschauung ein charakterlich anstandiger Mensch sich zu verhalten pflegt. Fur
die Frage, ob eine Ausserung ehrenriihrig ist, ist massgebend, welchen Sinn ihr
ein unbefangener Adressat unter den konkreten Umstanden beimisst (BGE 137
IV 313 E. 2.1.1 und 2.1.3 = Pra 101 [2012] Nr. 53). Die Ehre wird verletzt durch
jede Ausserung, welche jemanden allgemein eines Mangels an Pflichtgefiinl, Ver-
antwortungsbewusstsein und Zuverlassigkeit oder sonst einer Eigenschaft bezich-
tigt, die geeignet ware, ihn als Mensch verachtlich zu machen oder seinen Cha-
rakter in ein ungunstiges Licht zu ricken (BGE 105 1V 111 E. 3).

Prozessparteien bzw. Anwalte konnen sich bei allfalligen ehrenrtihrigen Bemer-
kungen auf ihre prozessualen Darlegungspflichten und damit auf Art. 14 StGB be-
rufen. Vorausgesetzt ist, dass ihre Ausfuhrungen sachbezogen sind, sich auf das
fur die Erlauterung des jeweiligen Standpunktes Notwendige beschranken, nicht
wider besseres Wissen erfolgen und blosse Vermutungen als solche bezeichnet
werden (BGE 1351V 177 E. 4; BGE 131 IV 154 E. 1.3.1 f.).
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7.2. Die Strafanzeigen des Beschwerdeflihrers wegen Ehrverletzungsdelikten
betreffen zum einen behauptete (angeblich ehrverletzende) Ausserungen des Be-
schwerdegegners 1 gegenuber Nachbarn (Urk. 9/11, Strafanzeige vom

12. Februar 2023) und gegenuber seiner "neuen Vermieterschaft" bzw. gegen-
Uber D._ (Geschéftsfuhrerinder G.__ GmbH, vgl. Urk. 9/14, Strafanzeige
vom 7. Juni 2023 und Urk. 9/14, Ausweisungsgesuch vom 19. Mai 2023 S. 2).
Zum anderen geht es um (angeblich ehrverletzende) Ausserungen des Be-
schwerdegegners 1 anlasslich seiner staatsanwaltschaftlichen Einvernahme vom
6. Oktober 2022 als Privatklager in einem gegen den Beschwerdefiuhrer gefuhrten
Strafverfahren (Urk. 9/1, Strafanzeige vom 9. Oktober 2022) bzw. anlasslich von
Gerichtsverhandlungen (Urk. 9/2, Strafanzeige vom 13. Dezember 2022; Urk. 9/3,
Strafanzeige vom 14. Dezember 2022; Urk. 9/12, Strafanzeige vom 8. Mai 2023).

7.3. Betreffend die behaupteten Ausserungen des Beschwerdegegners 1 gegen-
Uber Nachbarn erklarte der Beschwerdefuhrer anlasslich seiner polizeilichen Ein-
vernahme vom 13. April 2023, dass er keine Beweise flr derartige Ausserungen
des Beschwerdegegners 1 gegentber Nachbarn habe. Er habe auch keine Ah-
nung, wie oft und an welchen Daten solche Ausserungen vom Beschwerdegeg-
ner 1 gemacht worden seien. Dies sei aber "laufend seit Monaten, wenn nicht
schon seit Jahren" der Fall (Urk. 9/11, pol. Einvernahme des Beschwerdefuhrers
Fragen 4 f.). Der Beschwerdegegner 1 habe die behaupteten Ausserungen ge-
genuber HerrnH._ /Herrnl.__ sowie Herrnund FrauJ._ gemacht.
Der Beschwerdefuhrer raumte ein, dass ihm die Nachbarn dies nicht personlich
gesagt hatten (Urk. 9/11, pol. Einvernahme des Beschwerdefihrers Fragen 6-8).
Er vermutet dies vielmehr aufgrund der Umstande, eines Schreibens des Be-
schwerdegegners 1, anderen Strafanzeigen sowie einer Anhérung von Herrn
I.__ in einem Gewaltschutzverfahren. Entsprechende Unterlagen hat der Be-
schwerdefuhrer jedoch nicht vorgelegt. Demgegenuber reichte er betreffend die
behaupteten Ausserungen des Beschwerdegegners 1 gegeniber D. __ ein
Ausweisungsgesuch von D._ vom 19. Mai 2023 ein (Urk. 9/14, Auswei-
sungsgesuch vom 19. Mai 2023). Er behauptet, der Beschwerdegegner 1 habe
Lidgen, Unwahrheiten und Anschuldigungen uber ihn verbreitet, um den Ruf des

Beschwerdefuhrers zu schadigen und die neue Vermieterschaft dazu zu "zwin-
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gen", dass er (der Beschwerdeflihrer) die (neue) Wohnung wieder verlassen
musse. Die neue Vermieterschaft habe nun sogar ein Ausweisungsgesuch beim
Kreisgericht St. Gallen gestellt (Urk. 9/14, Strafanzeige vom 7. Juni 2023). Diese
Darstellung des Beschwerdefuhrers widerspricht jedoch den Ausfihrungen von
D.  im Ausweisungsgesuch vom 19. Mai 2023. Darin erklart sie namlich,
dass der Beschwerdeflhrer sich als hilfesuchender Mietinteressent vorgestellt
habe, der dringend eine Wohnung bendtige. Sie hatten grosses Verstandnis fur
seine Situation gehabt und einen einstweilen auf einen Monat befristeten Mietver-
trag flr eine moblierte 3-ZimmerwohnunganderK.  -strasse ...inL._
ausgestellt. Kurz nach seinem Einzug hatten jedoch die Schwierigkeiten begon-
nen. So habe er beispielsweise eigenmachtig den Sessel in den Keller gestellt,
sich Uber alle Mieter und Gber die Unordnung in der Waschkuiche beschwert, ver-
traglich nicht vereinbarte Forderungen gestellt, einen Mitarbeiter vor Ort belastigt
und bedroht etc. Sie hatten vermutet, dass er nach Grunden fur eine Mietzinsre-
duktion gesucht habe. Aus diesen Grunden sei der befristete Mietvertrag mit dem
Beschwerdefuhrer nicht verlangert worden. Nachdem dies dem Beschwerdefuhrer
mitgeteilt worden sei, habe er sie taglich per E-Mail und WhatsApp-Nachrichten
"gendtigt”. Der Beschwerdegegner 1 habe sie angerufen und ihr mitgeteilt, dass
er ebenfalls Arger mit dem Beschwerdeflihrer gehabt habe. Nach langen Ge-
richtsprozessen habe dieser nach zwei Jahren die Wohnung (des Beschwerde-
gegners 1) verlassen (Urk. 9/14, Ausweisungsgesuch vom 19. Mai 2023).
D.__ schildert mithin in erster Linie von eigenen Differenzen und Problemen
mit dem Beschwerdefuhrer. Von der behaupteten (versuchten) Beeinflussung
durch rufschadigende Ausserungen (iber den Beschwerdefiihrer bzw. von den
konkret behaupteten Ausserungen, mit denen die Beendigung des neuen Miet-
verhaltnisses des Beschwerdefiihrers "erzwungen" werden solle, erwahnte sie im
Ausweisungsgesuch vom 19. Mai 2023 hingegen nichts. Wie vorstehend ausge-
fuhrt, mussen die zur Er6ffnung einer Strafuntersuchung erforderlichen tatsachli-
chen Hinweise auf eine strafbare Handlung erheblich und konkreter Natur sein
und blosse Vermutungen gentigen nicht. Diese Anforderungen sind betreffend die

genannten (behaupteten) Ausserungen nicht erfillt.



-14 -

7.4. Hinsichtlich der behaupteten Ausserungen des Beschwerdegegners 1 an-
Iasslich von Gerichtsverhandlungen bzw. Einvernahmen ist sodann auf die vor-
stehend erwahnten prozessualen Darlegungspflichten und damit Art. 14 StGB
hinzuweisen. Die behaupteten Ausserungen stehen im Zusammenhang mit den
mietrechtlichen Streitigkeiten und sind damit sachbezogen. Hinweise darauf, dass
gewisse Ausserungen wider besseres Wissen erfolgt waren, sind nicht ersichtlich.
Dies gilt insbesondere auch hinsichtlich der behaupteten Ausserungen des Be-
schwerdegegners 1 Anfang Mai 2023 Uber die (tatsachlich) gegen den Beschwer-
deflhrer angeordneten polizeilichen Schutzmassnahmen gestitzt auf das Ge-
waltschutzgesetz (Kontakt- und Rayonverbot in Bezug auf die Familie .,
vgl. Urk. 9/7 S. 1 f.), auch wenn der Beschwerdeflhrer behauptet, dass die ent-
sprechende Verfligung Ende Marz 2023 "ausgelaufen" sei bzw. durch das Ver-
waltungsgericht des Kantons Zurich teilweise aufgehoben worden sei. Der Be-
schwerdegegner 1 soll in diesem Zusammenhang explizit gesagt haben, der Be-
schwerdefuhrer durfe sich seiner Meinung nach den Nachbarn nicht annahern
(vgl. Urk. 9/12, pol. Einvernahme des Beschwerdeflhrers Frage 4). Auch in Be-
zug auf die behaupteten Ausserungen Uber das Verhalten des Beschwerdefiih-
rers im Zusammenhang mit fruheren Mietverhaltnissen wies der Beschwerdegeg-
ner 1 explizit darauf hin, dass seine Erkenntnisse diesbezuglich aus mindlichen
Aussagen des Vorvermieters stammen wurden (vgl. etwa Urk. 9/1, staatsanwalt-
schaftliche Einvernahme des Beschwerdegegners 1 als Privatklager vom

6. Oktober 2022, Frage 19). Schliesslich ist auch der Kontext, in welchem die be-
haupteten Ausserungen gemacht worden sein sollen, zu berlicksichtigen. Zwi-
schen den Parteien herrscht eine mietrechtliche Streitigkeit. Dabei scheint mit har-
ten Bandagen gekampft zu werden und es scheinen bereits beidseitig harsche
Worte verwendet worden zu sein (vgl. etwa Urk. 9/1, staatsanwaltschaftliche Ein-
vernahme des Beschwerdegegners 1 als Privatklager vom 6. Oktober 2022, Fra-
ge 8, wonach der Beschwerdeflhrer zum Beschwerdegegner 1 am 25. Marz 2022
per E-Mail geschrieben haben soll, dass er [der Beschwerdegegner 1] ein Mensch
sei, der andere verarsche, anluge und der kein Unrechtsbewusstsein habe und
wonach der Beschwerdefuhrer den Beschwerdegegner 1 am 25. Mai 2022 in sei-

ner Wohnung an der E. -strasse ... in F. als "primitiven Schweine-
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hund" bezeichnet haben soll). In diesem Kontext kann daher nicht leichthin von
einer Ehrverletzung ausgegangen werden. Betreffend die behauptete Ausserung
des Beschwerdegegners 1, wonach der Beschwerdefuhrer "zu dumm sei, wenn er
nicht merken wurde, dass sich das Licht nur ein-/ausschaltet Uber einen Bewe-
gungsmelder" (Urk. 9/3, pol. Einvernahme des Beschwerdefuhrers Frage 5), ist
sodann auch anzumerken, dass grundsatzlich ein gewisses Mass an Kritik an der
menschlichen Unvollkommenheit der eigenen Person hinzunehmen ist (vgl.
TRECHSEL/LEHMKUHL, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Praxiskommentar StGB, 4. Aufl.,
Zurich 2021, N 10 zu Vor Art. 173 StGB). Abschliessend ist nicht zu beanstanden,
wenn die Staatsanwaltschaft bezlglich der behaupteten Ausserungen des Be-
schwerdegegners 1 von nicht strafwurdigen verbalen Entgleisungen im Rahmen

der mietrechtlichen Auseinandersetzung zwischen den Parteien ausging.

8.

8.1. Des Hausfriedensbruchs nach Art. 186 StGB macht sich schuldig, wer ge-
gen den Willen des Berechtigten in ein Haus, eine Wohnung, einen abgeschlos-
senen Raum eines Hauses oder einen unmittelbar zu einem Hause gehdrenden
umfriedeten Platz, Hof oder Garten oder einen Werkplatz unrechtmassig eindringt
oder, trotz der Aufforderung eines Berechtigten, sich zu entfernen, darin verweilt.
Das Unrecht des Hausfriedensbruchs liegt im Unrecht des Eindringens oder Ver-
weilens im Raum durch die unerwlnschte Person. Berechtigter kann nicht nur der
Eigentimer, sondern auch beispielsweise ein Mieter oder Untermieter sein. Der
Eigentimer eines Mietobjekts verzichtet wahrend der Dauer des Mietverhaltnis-
ses auf das Hausrecht. Ein Mieter geniesst daher auch gegenluber dem Eigentu-
mer den Schutz des Hausrechts (DELNON/RUDY, a.a.0., N 7, 9 und 19 zu Art. 186
StGB). Es ist eine deutliche Willensbekundung erforderlich, aus welcher erkenn-
bar ist, dass das Hausrecht ausgeubt wird. Der Wille des Berechtigten kann aus-
drucklich, konkludent (z.B. Gartentor mit Glocke und Kamerauberwachung oder
geschlossene Haustlre mit Glocke) zum Ausdruck gebracht werden oder aus den
Umstanden hervorgehen (DELNON/RUDY, a.a.0., N 26 und 28 zu Art. 186 StGB).

8.2. Gemass Polizeirapport vom 9. Marz 2023 handelt es sich bei der Liegen-

schaft an der E. -strasse ... Iin F. um ein Mehrfamilienhaus im Stock-
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werkeigentum. Der Lift und das Treppenhaus seien im Aussenbereich, mittig der
Liegenschaft eingebaut. Wenn man ins 2. OG gelange, gebe es zwei Turen, eine
auf den Balkon des Beschwerdefuhrers und eine auf den Balkon der anderen
Wohnung. Uber diese Zwischentiiren und tiber den jeweiligen Balkon gelange
man zu den eigentlichen Eingangsturen der Wohnungen. Die Zwischenturen sei-

en unverschlossen (Urk. 9/9, Polizeirapport vom 9. Marz 2023 S. 2).

8.3. Der Beschwerdefuhrer behauptet in seiner Strafanzeige, dass der Be-
schwerdegegner 1 sich am 3. Februar 2023, um ca. 17.00 Uhr, auf seinem Balkon
(des Beschwerdeflhrers) aufgehalten und Fotos gemacht habe, als er (der Be-
schwerdefuhrer) nach Hause gekommen sei. Der Balkon gehore zu seiner Woh-
nung und sein Vermieter habe (abgesehen von Notfallen) kein Recht, diesen zu
betreten. Er habe gewartet, bis der Beschwerdegegner 1 den Balkon und die Lie-
genschaft verlassen habe und sei erst dann hoch zur Wohnung gegangen. Der
Beschwerdegegner 1 musse befragt werden, was er dort gemacht habe (Urk. 9/9,
Strafanzeige vom 12. Februar 2023). Anlasslich seiner polizeilichen Einvernahme
bestatigte er, dass er den Beschwerdegegner 1 nicht angesprochen oder wegge-
wiesen habe (Urk. 9/9, pol. Einvernahme des Beschwerdeflihrers Fragen 8 f.).
Obwohl er den Beschwerdegegner 1 angeblich auf dem Balkon gesehen habe,
hat er diesen also nicht zum Verlassen des Balkons aufgefordert oder ihn zumin-
dest direkt gefragt, was er dort mache, obwohl ihm dies mdglich gewesen ware.
Inwiefern er (zu einem friheren Zeitpunkt) ausdricklich oder konkludent seinen
Willen, dass der Beschwerdegegner 1 den zur Eingangsture der Wohnung fuh-
renden Balkon nicht betreten darf (beispielsweise um beim Beschwerdeflhrer zu
klingeln), zum Ausdruck gebracht haben soll oder inwiefern sein entsprechender
Wille aus den Umstanden hervorgegangen sein soll, wurde von ihm nicht darge-
legt und ist auch nicht ersichtlich. Wie bereits erwahnt sind die Zwischenturen zu
den jeweiligen Balkonen unverschlossen (vgl. Urk. 9/9, Polizeirapport vom

9. Marz 2023 S. 2). Es bestehen damit keine Anhaltspunkte fur ein (subjektiv) tat-
bestandmassiges Verhalten des Beschwerdegegners 1 im Sinne von Art. 186
StGB. Ein hinreichender Anfangsverdacht wegen Hausfriedensbruchs ist damit

nicht gegeben.
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9.

9.1. Der Verletzung des Geheim- oder Privatbereichs durch Aufnahmegerate
nach Art. 17992 StGB macht sich unter anderem schuldig, wer eine Tatsache
aus dem Geheimbereich eines andern oder eine nicht jedermann ohne weiteres
zugangliche Tatsache aus dem Privatbereich eines andern ohne dessen Einwilli-
gung mit einem Aufnahmegerat beobachtet oder auf einen Bildtrager aufnimmt
(Abs. 1). Nicht zum geschuitzten Bereich gehort, was sich in der Offentlichkeit ab-
spielt und von jedermann wahrgenommen werden kann. Zur geschutzten Pri-
vatsphare gehoren dagegen grundsatzlich alle Vorgange in geschlossenen, ge-
gen den Einblick Aussenstehender abgeschirmten Raumen und Ortlichkeiten.
Muassen korperliche oder rechtlich-moralische Schranken Gberwunden werden,
um damit in die Privatsphare im engeren Sinn fallende Tatsachen aufzunehmen,
sind die Tatsachen nicht mehr "ohne weiteres" jedermann zuganglich (BGE 133 |
335 E. 6.1).

9.2. Soweit der Beschwerdefuhrer dem Beschwerdegegner 1 vorwirft, auf sei-
nem Balkon Fotos aufgenommen zu haben, muss davon ausgegangen werden,
dass der fragliche Balkon von der Strasse her einsehbar ist, da der Beschwerde-
fuhrer in seiner Strafanzeige ausfuhrte, er habe ihn (den Beschwerdegegner 1)
bereits von weit her auf dem Balkon entdeckt und gesehen, wie er Fotos aufge-
nommen habe (Urk. 9/9, Strafanzeige vom 12. Februar 2023). Die allenfalls be-
troffenen Tatsachen waren damit offenbar von jedermann — ohne Uberwindung
einer physischen oder psychologischen Schranke — zuganglich. Ausserdem hat
der Beschwerdefuhrer nicht dargelegt, dass der Beschwerdegegner 1 auf dem
Balkon des Beschwerdefuhrers besonders personlichkeitstrachtige Tatsachen fo-
tografisch aufgenommen haben soll. Bei den behaupteten Fotoaufnahmen in der
Wohnung des Beschwerdefuhrers (Urk. 9/4; Urk. 9/13) handelt es sich sodann le-
diglich um Vermutungen bzw. Herleitungen des Beschwerdefuhrers vom Horen-
sagen, wobei der Beschwerdefuhrer ebenfalls nicht dargelegt hat, wovon der Be-
schwerdegegner 1 jeweils genau Fotoaufnahmen gemacht haben soll bzw. dass
es sich um besonders personlichkeitstrachtige Tatsachen gehandelt habe

(Urk. 9/4, pol. Einvernahme des Beschwerdefuhrers insb. Fragen 8 und 10;

Urk. 9/13, pol. Einvernahme des Beschwerdefuhrers Fragen 4 f.). Diesbezuglich
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kann auf die vorstehenden Ausfiihrungen verwiesen werden, wonach die zur Er-
offnung einer Strafuntersuchung erforderlichen tatsachlichen Hinweise auf eine
strafbare Handlung erheblich und konkreter Natur sein mussen und blosse Ver-
mutungen nicht gentigen (siehe vorstehend Ziff. 11.4). Damit ist auch kein hinrei-
chender Anfangsverdacht wegen Verletzung des Geheim- oder Privatbereichs

durch Aufnahmegerate gegeben.

10. Nach dem Gesagten lag die Nichtanhandnahme des Verfahrens in Anbe-
tracht der gegebenen Akten- bzw. Beweislage im pflichtgemassen Ermessen der
Staatsanwaltschaft. Damit wurde eine Strafuntersuchung zu Recht nicht an die

Hand genommen. Die Beschwerde ist daher abzuweisen.

1. Gemass Art. 428 Abs. 1 StPO tragen die Parteien die Kosten des Rechtsmit-
telverfahrens nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens.

2.  Der Beschwerdefuhrer ersucht um unentgeltliche Rechtspflege (Urk. 17).
Art. 29 Abs. 3 BV und Art. 136 Abs. 1 lit. b StPO setzen voraus, dass das Rechts-
begehren nicht aussichtslos erscheint. Nach dem Gesagten waren die Rechtsbe-
gehren des Beschwerdefuhrers im Zeitpunkt der Beschwerdeerhebung offensicht-
lich aussichtslos. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ist abzuweisen.

Der Beschwerdeflihrer hat die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen.

3. Die Gerichtsgebuhr fur das Beschwerdeverfahren ist in Beachtung der Be-
messungskriterien von § 2 Abs. 1 lit. b—d GebV OG und gestutzt auf § 17 Abs. 1
GebV OG auf Fr. 1'800.— festzusetzen.

4. Dem unterliegenden Beschwerdefuhrer ist fir das Beschwerdeverfahren
ausgangsgemass keine Entschadigung zuzusprechen. Da die Beschwerde ohne
Durchfihrung eines Schriftenwechsels abzuweisen ist, ist dem Beschwerdegeg-

ner 1 kein entschadigungspflichtiger Aufwand entstanden.
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Es wird verfiigt:

(Oberrichter lic. iur. D. Oehninger)

Das Gesuch des Beschwerdeflhrers um unentgeltliche Rechtspflege wird

abgewiesen.

Schriftliche Mitteilung und Rechtsmittelbelehrung mit nachfolgendem Be-

schluss.

Sodann wird beschlossen:

Die Beschwerde wird abgewiesen.

Die Gerichtsgebuhr wird auf Fr. 1'800.— festgesetzt und dem Beschwerde-

fUhrer auferlegt.
Es werden keine Entschadigungen ausgerichtet.

Schriftliche Mitteilung an:

- den Beschwerdefuhrer (per Gerichtsurkunde)
- den Beschwerdegegner 1 (per Gerichtsurkunde)

- die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland ad D-11/2022/10035168
(gegen Empfangsbestatigung)

sowie nach Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. nach Erledigung allfalliger

Rechtsmittel an:

- die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland ad D-11/2022/10035168
unter Rucksendung der beigezogenen Akten (Urk. 9; gegen Emp-
fangsbestatigung)

- die Zentrale Inkassostelle der Gerichte (elektronisch).

Rechtsmittel:

Gegen diesen Entscheid kann Beschwerde in Strafsachen erhoben wer-
den.

Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, vom Empfang an gerechnet, bei der

gemass Art. 35 und 35a BGerR zustandigen strafrechtlichen Abteilung des



-20 -

Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundesgerichts-

gesetzes vorgeschriebenen Weise schriftlich einzureichen.

Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen
richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichts-

gesetzes.

Hinweis: Eingaben miissen spatestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht einge-
reicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplo-

matischen oder konsularischen Vertretung Ubergeben werden.

Zurich, 5. Januar 2024

Obergericht des Kantons Zirich
[ll. Strafkammer

Der Prasident: Die Gerichtsschreiberin:

lic. iur. D. Oehninger MLaw M. Haberlin
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	7.1. Der üblen Nachrede macht sich schuldig, wer jemanden bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt oder wer eine solche Beschuldigung oder Verdächt...
	Die Ehrverletzungstatbestände gemäss Art. 173 ff. StGB schützen den Ruf, ein ehrbarer Mensch zu sein, das heisst, sich so zu benehmen, wie nach allgemeiner Anschauung ein charakterlich anständiger Mensch sich zu verhalten pflegt. Für die Frage, ob ein...
	Prozessparteien bzw. Anwälte können sich bei allfälligen ehrenrührigen Bemerkungen auf ihre prozessualen Darlegungspflichten und damit auf Art. 14 StGB berufen. Vorausgesetzt ist, dass ihre Ausführungen sachbezogen sind, sich auf das für die Erläuteru...
	7.2. Die Strafanzeigen des Beschwerdeführers wegen Ehrverletzungsdelikten betreffen zum einen behauptete (angeblich ehrverletzende) Äusserungen des Beschwerdegegners 1 gegenüber Nachbarn (Urk. 9/11, Strafanzeige vom 12. Februar 2023) und gegenüber sei...
	7.3. Betreffend die behaupteten Äusserungen des Beschwerdegegners 1 gegenüber Nachbarn erklärte der Beschwerdeführer anlässlich seiner polizeilichen Einvernahme vom 13. April 2023, dass er keine Beweise für derartige Äusserungen des Beschwerdegegners ...
	7.4. Hinsichtlich der behaupteten Äusserungen des Beschwerdegegners 1 anlässlich von Gerichtsverhandlungen bzw. Einvernahmen ist sodann auf die vorstehend erwähnten prozessualen Darlegungspflichten und damit Art. 14 StGB hinzuweisen. Die behaupteten Ä...
	8.
	8.1. Des Hausfriedensbruchs nach Art. 186 StGB macht sich schuldig, wer gegen den Willen des Berechtigten in ein Haus, eine Wohnung, einen abgeschlossenen Raum eines Hauses oder einen unmittelbar zu einem Hause gehörenden umfriedeten Platz, Hof oder G...
	8.2. Gemäss Polizeirapport vom 9. März 2023 handelt es sich bei der Liegenschaft an der E._____-strasse … in F._____ um ein Mehrfamilienhaus im Stockwerkeigentum. Der Lift und das Treppenhaus seien im Aussenbereich, mittig der Liegenschaft eingebaut. ...
	8.3. Der Beschwerdeführer behauptet in seiner Strafanzeige, dass der Beschwerdegegner 1 sich am 3. Februar 2023, um ca. 17.00 Uhr, auf seinem Balkon (des Beschwerdeführers) aufgehalten und Fotos gemacht habe, als er (der Beschwerdeführer) nach Hause g...
	9.
	9.1. Der Verletzung des Geheim- oder Privatbereichs durch Aufnahmegeräte nach Art. 179quater StGB macht sich unter anderem schuldig, wer eine Tatsache aus dem Geheimbereich eines andern oder eine nicht jedermann ohne weiteres zugängliche Tatsache aus ...
	9.2. Soweit der Beschwerdeführer dem Beschwerdegegner 1 vorwirft, auf seinem Balkon Fotos aufgenommen zu haben, muss davon ausgegangen werden, dass der fragliche Balkon von der Strasse her einsehbar ist, da der Beschwerdeführer in seiner Strafanzeige ...
	10. Nach dem Gesagten lag die Nichtanhandnahme des Verfahrens in Anbetracht der gegebenen Akten- bzw. Beweislage im pflichtgemässen Ermessen der Staatsanwaltschaft. Damit wurde eine Strafuntersuchung zu Recht nicht an die Hand genommen. Die Beschw...
	III.
	1. Gemäss Art. 428 Abs. 1 StPO tragen die Parteien die Kosten des Rechtsmittelverfahrens nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens.
	2. Der Beschwerdeführer ersucht um unentgeltliche Rechtspflege (Urk. 17). Art. 29 Abs. 3 BV und Art. 136 Abs. 1 lit. b StPO setzen voraus, dass das Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Nach dem Gesagten waren die Rechtsbegehren des Beschwerdef...
	3. Die Gerichtsgebühr für das Beschwerdeverfahren ist in Beachtung der Bemessungskriterien von § 2 Abs. 1 lit. b–d GebV OG und gestützt auf § 17 Abs. 1 GebV OG auf Fr. 1'800.– festzusetzen.
	4. Dem unterliegenden Beschwerdeführer ist für das Beschwerdeverfahren ausgangsgemäss keine Entschädigung zuzusprechen. Da die Beschwerde ohne Durchführung eines Schriftenwechsels abzuweisen ist, ist dem Beschwerdegegner 1 kein entschädigungspflichtig...

	Es wird verfügt:
	1. Das Gesuch des Beschwerdeführers um unentgeltliche Rechtspflege wird abgewiesen.
	2. Schriftliche Mitteilung und Rechtsmittelbelehrung mit nachfolgendem Beschluss.
	Sodann wird beschlossen:
	1. Die Beschwerde wird abgewiesen.
	2. Die Gerichtsgebühr wird auf Fr. 1'800.– festgesetzt und dem Beschwerdeführer auferlegt.
	3. Es werden keine Entschädigungen ausgerichtet.
	4. Schriftliche Mitteilung an:
	 den Beschwerdeführer (per Gerichtsurkunde)
	 den Beschwerdegegner 1 (per Gerichtsurkunde)
	 die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland ad D-11/2022/10035168 (gegen Empfangsbestätigung)

	sowie nach Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. nach Erledigung allfälliger Rechtsmittel an:
	 die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland ad D-11/2022/10035168 unter Rücksendung der beigezogenen Akten (Urk. 9; gegen Empfangsbestätigung)
	 die Zentrale Inkassostelle der Gerichte (elektronisch).

	5. Rechtsmittel: Gegen diesen Entscheid kann Beschwerde in Strafsachen erhoben werden. Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, vom Empfang an gerechnet, bei der gemäss Art. 35 und 35a BGerR zuständigen strafrechtlichen Abteilung des Bundesgerichtes (1000...
	Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes.  Hinweis: Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu d...

